
INFORMATION 
FÜR GEMEINDEN

über die Errichtung von Mobilfunkanlagen

gemäß der Vereinbarung mit dem 

Österreichischen Gemeindebund 

vom 29. August 2001



zwischen dem Österreichischen Gemeindebund 

und den Mobilfunkbetreibern betreffend Infor-

mation der Gemeinden und der Bevölkerung  

bei der Errichtung von Mobilfunkanlagen und 

wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raumes 

durch Aufbau und Nutzung einer zeitgemäßen 

Mobilfunk-Infrastruktur

1 GEGENSTAND DER VEREINBARUNG

Die unterfertigten Parteien vereinbaren

n eingedenk der Stärkung des ländlichen Raumes als 

modernem Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität;

n zur Absicherung der wirtschaftlichen Chancen-

gleichheit zwischen ländlichen und städtischen 

Räumen;

n zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung  

in ländlichen Räumen;

n zum Zwecke der besseren Koordination von  

Gemeinden und Mobilfunkbetreibern;

n zum Zwecke einer umfassenden und objektiven 

Information über anstehende Vorhaben;

n zur Gewährleistung der rechtzeitigen Information 

in Angelegenheiten des Netzausbaus für bestehen-

de und kommende Mobilkommunikationssysteme

im Rahmen des Aus- und Aufbaus von Mobilkom-

munikationsnetzen einen offenen und transparenten 

Informationsaustausch. Die Gemeinden erhalten 

umfassendes Informationsmaterial über alle in ihrem 

jeweiligen Gemeindegebiet neu zu errichtenden  

Anlagen der unterfertigten Mobilfunkbetreiber.  

Die demokratisch gewählten Vertreter und Vertrete-

rinnen der Gemeinde sind aufgrund ihrer Position  

berufen und befugt, die von den Mobilfunkbetreibern 

übermittelten Informationen in ortsüblicher Weise  

zu verlautbaren.

Darüber hinaus bekennen sich die Parteien im  

Interesse des Ortsbild-, Landschaftsbild- und  

Naturschutzes dazu, die vermehrte gemeinsame  

Nutzung von Mobilfunkanlagen anzustreben.

1.1  Partner und Änderung der Vereinbarung

Die Vereinbarung wird im gemeinsamen Konsens  

vom Österreichischen Gemeindebund und dem Forum 

Mobilkommunikation (FMK) sowie den unterfertigten 

Netzbetreibern erstellt. Das Forum Mobilkommuni-

kation verpflichtet sich, weitere Mobilfunkbetreiber,  

die dem FMK beitreten, dem Österreichischen  

Gemeindebund mittels einer unterfertigten Kopie 

dieser Vereinbarung bekannt zu geben.

Änderungen dieser Vereinbarung sind nur in  

Schriftform und im gemeinsamen Einvernehmen  

aller Partner der Vereinbarung möglich.

1.2  Dauer der Vereinbarung

Die Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit abge-

schlossen und kann ohne Angabe von Gründen  

jederzeit unter Einhaltung einer 6-monatigen  

Kündigungsfrist mittels eingeschriebenem Brief an  

alle Vereinbarungspartner aufgekündigt werden.
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1.3  Verantwortlichkeiten

Für die Informationsweitergabe hinsichtlich des 

Bestehens dieser Vereinbarung ist der Österreichische 

Gemeindebund und das Forum Mobilkommunikation 

(FMK) verantwortlich.

Für die standortspezifischen Informationsmaßnahmen 

betreffend die baulichen Vorhaben im Zusammen-

hang mit einer Mobilfunkanlage in einer Gemeinde 

zeichnet das jeweilige Mobilfunkunternehmen  

verantwortlich. Das Forum Mobilkommunikation  

wird von allen Parteien dieser Vereinbarung als  

erste Ansprechstelle für die Sicherstellung der Infor-

mationsflüsse gegenüber den Gemeinden angesehen 

und beigezogen.

2 ABLAUF DES INFORMATIONSFLUSSES

Die Mobilfunkbetreiber verpflichten sich, bei  

baubehördlich nicht anzeige- oder bewilligungs-

pflichtigen Vorhaben nach Vorliegen der funktech-

nischen, bautechnischen und vertragsrechtlichen  

Daten, die Informationsblätter gemäß Anhang und 

das allgemeine Informationsmaterial unaufgefordert 

und ehestmöglich schriftlich zu übermitteln.

Die Mobilfunkbetreiber verpflichten sich, bei einzu-

reichenden Bauvorhaben nach Vorliegen der funk-

technischen, bautechnischen und vertragsrechtlichen 

Daten, die Informationsblätter gemäß Anhang und 

das allgemeine Informationsmaterial unaufgefordert 

und ehestmöglich, jedoch spätestens bei Einreichung 

des Bauvorhabens bei der zuständigen Gemeinde, 

schriftlich zu übermitteln.

Die Muster für die Informationsblätter sind dem 

Anhang dieser Vereinbarung zu entnehmen, welcher 

einen integrierten Bestandteil dieser Vereinbarung 

bildet. Hauptinhalt der Informationsblätter sind Infor-

mationen über erforderliche Sicherheitsabstände und 

Senderichtung der zu errichtenden Mobilfunkanlage. 

Die Informationsblätter haben darüber hinaus die im 

jeweiligen Unternehmen verantwortliche Ansprech-

person samt deren Kontaktdaten zu enthalten.

Die Gemeinden sind befugt und berufen, die  

erhaltenen Informationen über die geplante  

Errichtung der Mobilfunkanlage ortsüblich in  

der Gemeinde zu verlautbaren.

Für nähere Auskünfte oder weitere Informationen 

kann sich jede Gemeinde oder der Österreichische 

Gemeindebund jederzeit an den jeweiligen Mobil-

funkbetreiber oder das Forum Mobilkommunikation 

wenden. Die Mobilfunkbetreiber und das FMK 

stehen über Anfrage und nach Terminvereinbarung 

für Informationsmaßnahmen zur Verfügung. Die 

Ansprechpartner der jeweiligen Mobilfunkbetreiber, 

die für weitere Informationen zur Verfügung stehen, 

werden dem Österreichischen Gemeindebund unmit-

telbar nach Unterfertigung dieser Vereinbarung sowie 

bei jeder Änderung schriftlich namhaft gemacht.

Wien, am 29. August 2001



Die nächste  
Mobilfunkgeneration:  
5G



Forum Mobilkommunikation: http://www.fmk.at

Evolution statt Revolution

Mobile Internetnutzung ist heute eine Selbstverständlich-

keit, und so wie Menschen mobiles Internet nutzen, wer-

den dies in Zukunft auch Geräte tun. Dies wird das Zeitalter 

des Internets der Dinge (engl.: Internet of Things, kurz: IoT). 

Viele dieser hochkomplexen Anwendungen werden noch 

größere Bandbreiten und schnellere Reaktionszeiten („La-

tenzzeiten“) im Datenaustausch in den Mobilfunknetzen 

benötigen als heute. Um diese Herausforderungen meistern 

zu können, müssen die bestehenden Mobilfunknetze weiter 

ausgebaut werden, zusätzliche Sendefrequenzen verfügbar 

gemacht werden und die technologischen Voraussetzungen 

geschaffen werden. Die 5. Generation des Mobilfunks (5G) 

ist eine Evolution der bestehenden Technologie und wird 

sich nahtlos in die bestehende Technik einfügen anstatt sie 

zu revolutionieren wie UMTS vor vielen Jahren GSM.

Zur Zeit laufen international erste Feldversuche mit neuen 

Antennen und neuer Systemtechnik. Der erste Großevent, 

bei dem die Möglichkeiten von 5G eingesetzt werden, wer-

den die olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea sein. 

Die internationale Festlegung des technischen Basisstan-

dards wird für Ende 2018 erwartet. 

Zukünftige Mobilfunknetze: „5G inside“

Viele Anwendungen, wie wir sie heute kennen, werden mit 

den bestehenden 4G-Netzen („LTE“) das Auslangen finden, 

komplexere wie beispielsweise autonomes Fahren von Au-

tos, LKWs und öffentlichen Verkehrsmitteln oder Anwen-

dungen, die besonders hohe Datenraten und Latenzzeiten 

benötigen, werden erst mit 5G umgesetzt werden können. 

Allen diesen Anwendungen ist gemein, dass sie eine bisher 

nicht bekannte Datenflut erzeugen und benötigen werden, 

die die Mobilfunknetze der Zukunft verlässlich transportie-

ren müssen.

5G steht für höhere Datenraten, kürzere Latenzzeiten, 

höhere Kapazität im Netz, höhere Systemeffizienz und 

geringeren Stromverbrauch und wurde für solche daten-

intensiven und zeitkritischen Anwendungen konzipiert.

Technik und Netzausbau

Moderne Mobilfunknetze sind sogenannte heterogene 

Netzwerke, die aus einer Mischung aus Makrostandorten 

(z.B. auf Dächern, Masten, etc.) für die Versorgung einer 

größeren Fläche und ergänzend Mikrostandorten zur 

lokalen Abdeckung höheren Kapazitätsbedarfs bestehen.

In den hohen Frequenzbereichen, die zusätzlich für 5G 

genutzt werden, ist das Ausbreitungsverhalten elektromag-

netischer Wellen nicht mehr für größere Gebiete geeignet. 

Sogenannte Small Cells werden mit sehr kleinen Sende-

leistungen, die mit heutigen WLAN Antennen vergleichbar 

wären, nur kleine Gebiete abdecken und somit innerstädtisch 

nur sehr wenige 100 Meter versorgen. Dies bedeutet, dass 

sie hauptsächlich zur Versorgung von „Hotspots“ mit gro-

ßem Datenaufkommen wie zum Beispiel in Bürogebäuden, 

Einkaufszentren, Verkehrsknotenpunkten usw. eingesetzt 

werden, d.h. analog zu den Mikrostandorten in heutigen 

Mobilfunknetzen. Small Cells werden also zumindest in den 

ersten Jahren dort zum Einsatz kommen, wo zusätzliche 

Kapazitäten in den bestehenden Netzen benötigt werden. 

Bestehende Netztechnologien werden weiter existieren 

und betrieben werden, da Mobilfunkkunden im Sinne der 

„continuity of service“ erwarten, ihre bestehenden Geräte 

weiterhin einsetzen zu können. 

„Makrostationen“ für Flächendeckung

Small Cells (in Gebäuden, im öffentlichen Raum, WLAN,...)
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Für 5G werden auch weiterentwickelte Antennen zum Ein-

satz kommen. Diese Antennen können ihre Sendeleistung 

gezielt einem Anwender zur Verfügung stellen – dies nennt 

man Beamforming. Parameter wie Entfernung, Empfangs-

lage usw. definieren dabei, mit welcher Sendeleistung 

sowohl Sendeanlage als auch Mobiltelefon miteinander 

„sprechen“. Eine Antenne kann viele Anwender gleichzeitig 

versorgen.

Personenschutzgrenzwerte für 5G – 
ist die neue Technologie sicher? 

In Österreich sind die internationalen Grenzwertempfehlun-

gen der EU, WHO und ICNIRP in der OVE Richtlinie RL 23-1 

umgesetzt, die verbindlich anzuwenden sind. Diese Richt-

linie umfasst die Frequenzen von 0 Hz bis 300 GHz – dies 

bedeutet, dass auch die Frequenzen, die für 5G genutzt 

werden sollen, in diese Richtlinie fallen. Die Grenzwerte der 

RL 23-1 beinhalten einen 50-fachen Sicherheitsfaktor, um 

den Schutz der Allgemeinbevölkerung inklusive besonde-

rer Personengruppen wie Kinder, Schwangere, ältere oder 

kranke Personen umfassend zu gewährleisten.

Die WHO hält zu den Grenzwerten fest: „The main conclu-

sion from the WHO reviews is that EMF exposure below the 

limits recommended in the ICNIRP international guidelines 

do not appear to have any known consequence on health.“ 

(http://www.who-int/peh-emf/standards/en/ )

Die WHO hat keine Änderung im Grenzwertsystem emp-

fohlen und weiterführende Studien hinsichtlich Langzeit-

verwendung von Mobiltelefonen werden durchgeführt. 

Sie hält dazu fest: „A large number of studies have been 

performed over the last two decades to assess whether mo-

bile phones pose a potential health risk to date, no adverse 

health effects have been established as being caused by 

mobile phone use”.

Heute: Flächenversorgung Morgen: Individuelle Versorgung einzelner Anwender
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Werden sich die Immissionen durch  
Mobilfunk erhöhen?

Alle Mobilfunktechnologien arbeiten auf der Basis der 

sogenannten Leistungsregelung. Dies bedeutet, dass eine 

Sendeanlage oder Mobiltelefon regelmäßig Parameter wie 

Entfernung, Empfangslage usw. prüft und die Sendeleis-

tung, mit der gesendet wird, automatisch adaptiert. So 

wird sichergestellt, dass immer nur mit der geringstnot-

wendigen Sendeleistung gearbeitet wird. Dies hat direkte 

Auswirkung auf den Stromverbrauch und damit auf die 

Energiekosten. Für Mobiltelefone ist dies besonders wich-

tig, da ein geringerer Stromverbrauch mit einer längeren 

Akkulaufzeit einhergeht. 

Erste internationale Messungen in bestehenden Mobilfunk-

netzen mit 5G-Ergänzung haben gezeigt, dass die Gesamt-

exposition nach wie vor weit unterhalb der anzuwenden-

den Grenzwerte liegen wird und keine flächendeckend 

signifikante Erhöhung der Exposition zu erwarten ist. 

Basierend auf derzeit verfügbaren Messungen und den 

technischen Eigenschaften der Antennen ist aus heutiger 

Sicht nicht mit einer signifikanten Vergrößerung der soge-

nannten Sicherheitsabstände zu rechnen. Die Sicherheits-

abstände beruhen auf den Personenschutzgrenzwerten der 

RL 23-1 und sind direkt vor Antennen einzuhalten. Seitlich 

und an der Rückseite der Antennen sind diese Sicherheits-

abstände aufgrund der starken Richtwirkung sehr gering.

 Mobilfunksendeanlagen in Österreich werden vor ihrer 

Errichtung auf die Einhaltung dieser Sicherheitsabstände 

geprüft, um sicherzustellen, dass die Allgemeinbevölke-

rung keinen Zutritt zu dem Sicherheitsabstandsbereich 

erlangen kann.

Forum Mobilkommunikation: http://www.fmk.at

Die nächste Mobilfunkgeneration: 5G
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